
 

EIGENBETRIEB 

STÄDTISCHE BETRIEBE BECKUM 

 

 

 

1)  Anlagen der Energie- und Wasserversorgung 
2)  Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung 
3)  Unter Abgrenzung der Verbrauchsablesung auf den Bilanzstichtag 
4)  Ohne Forderungen an Wasser- und Energielieferungen; diese sind unter Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen  

     auszuweisen 
5) Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben. 

 

 Gewinn- und Verlustrechnung 2004 Plan in – EUR - Ist in – EUR - 
      
      
 1.  Umsatzerlöse   3.132.416 2.934.355,19 
      
 2.  Andere aktivierte Eigenleistungen   18.000 9.311,62 
      
 3.  Sonstige betriebliche Erträge   60.435 101.166,28 
      
 4.  Materialaufwand   208.300 230.521,62 
  4.a   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 

bezogene Waren  
185.300 225.699,03 

  4.b   Aufwendungen für bezogene Leistungen   23.000 4.822,59 
      
 5.  Personalaufwand   2.945.300 2.800.999,40 
  5.a   Löhne und Gehälter   2.302.025 2.169.344,38 
  5.b   soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung  
643.275 631.655,02 

      
 6.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 
198.350 210.353,71 

      
 7.  Sonstige betriebliche Aufwendungen   127.400 112.888,12 
      
 8.  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   0 1.091,10 
      
 9.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen   92.000 84.160,10 
      
 10.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  -360.499 -392.998,76 
      
      
 11.  Außerordentliche Erträge   100.000 250.000,00 
      
 12.  Außerordentliches Ergebnis   100.000 250.000,00 
      
      
 13.  Jahresgewinn / Jahresverlust   -260.499 -142.998,76 
      
      
      
      
 


